
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 

 
Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/031/2018 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 06.03.2018 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 23.04.2018  öffentlich 

 
 

Bebauungsplan Nr. 125  
"Wohnbebauung zwischen Dietersheimer Straße und Am Anger",  
Würdigung der Stellungnahme Flughafen München GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Flughafen München GmbH vom 01.03.2018 
 

 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt innerhalb der Lärmschutzzone Ca der Lärm-
schutzzonen des Regionalplans (vgl. Karte 2 Siedlung und Versorgung vom 02.02.1987). 



Innerhalb der Lärmschutzzone Ca ist sowohl gewerbliche Nutzung als auch Wohnnutzung 
möglich. 
 
Der Geltungsbereich der Bauleitplanung liegt außerhalb der Lärmschutzzonen des Landes-
entwicklungsprogramms (vgl. Lärmschutzkarte für die Bauleitplanung, 2001, Hrsg. 
Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen). Der Lärmschutz-
bereich bedarf daher keiner Berücksichtigung im Bebauungsplan. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung entsprechend dem Sachvortrag. Eine Änderung 
der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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